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INHALT:

Bekanntmachungen betreffend:

1. Einladung zur 7. Sitzung des Rates der Stadt Hückelhoven am Mittwoch,
03.11.2021, 18.00 Uhr, in der Aula des Gymnasiums, Doktor-Ruben-Straße,
41836 Hückelhoven

2. Benachrichtigung über eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung;
hier: Rechtswahrungsanzeige gem. § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

vom 29.09.2021, Az.: 5109-UVK-001874 und 5109-UVK-001875, des
Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Bürgermeister der
Stadt Hückelhoven, Jugendamt, Unterhaltsvorschusskasse, an Herrn
Alexander Funkner, geb. 04.08.1979, z. Zt. unbekannten Aufenthaltes,
letzte bekannte Anschrift: Wul. Universitetska 54, Whg. 124, 89600
Mukatschewe

Nr. 15/2021
Erscheinungstag:

29.10.2021



HERAUSGEBER DES AMTSBLATTES IST DER
BÜRGERMEISTER DER STADT HÜCKELHOVEN

BEZUGSMÖGLICHKEITEN UND BEDINGUNGEN:

Kostenlos erhältlich:
an der Information des Stadtbüros der Stadtverwaltung
Hückelhoven, Rathausplatz 1, Eingang Breteuilplatz
abrufbar auf der Homepage der Stadtverwaltung
Hückelhoven www.hueckelhoven.de unter der Rubrik

«„Aus dem Rathaus/Amtsblatt"

Es kann auch gegen Erstattung der Portokosten in
Papierform oder als Benachrichtigung per Email abonniert
werden.

Das Amtsblatt ist einzeln zu beziehen.
Die Bestellung ist an die Stadtverwaltung Hückelhoven,
Hauptamt, Rathausplatz 1, 41836 Hückelhoven oder an
info@hueckelhoven.de zu richten.



Stadt Hückelhoven

Hückelhoven, 26. Oktober 2021
ZUKUNFT ZWISCHEN RHEIN UND MAA5

EINLADUNG

zur 7. Sitzung des Rates der Stadt Hückelhoven in der
Aula des Gymnasiums Doktor-Ruben-Straße, 41836 Hückelhoven.

Datum: Mittwoch, den 03.11.2021 Uhrzeit: 18:00 Uhr

Tagesordnung:

l. Öffentlicher Teil

1. Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten
von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass
Vorlage: 028/2021

2. Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Aufwendungen,
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen

3. Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen

4. Mitteilungen

„Abl.Hü.2021,Nr.1^itSilZS"



nj^ichtöffentlicher Teil

5. Vergaben

6. Grundstücksangelegenheiten

7. Vertragsangelegenheiten

8. Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Aufwendungen,
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen

9. Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen

10. Mitteilungen

11. Kleine Anfragen

e

(Vor itz nde/r)

„Abi. Hü. 2021, Nr. 1^it§2l(7fe<(



Stadt Hückelhoven

Der Bürgermeister
Jugendamt
5109-UVK-001874-1875

Hückelhoven, 29.09.2021

Benachrichtigung

über eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW. S. 94) in Verbindung mit § 4
der Verordnung über die Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht
(Bekanntmachungsverordnung-BekanntmVO)vom26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) und § 17der
Hauptsatzung der Stadt Hückelhoven vom 01.10.1999 m der jeweils zur Zeit geltenden Fassung
werden hiermit für den Bürgermeister der Stadt Hückelhoven

die Rechtswahmngsanzeigen gem. § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UV G) vom 29.09.2021,
Az.: 5109-UVK-001874 und 5109-UVK-001875, des Landes Nordrhein-Westfalen,
vertreten durch den Bürgermeister der Stadt Hückelhoven, Jugendamt,
Unterhaltsvorschusskasse,

an Herrn Alexander Funkner, geb. 04.08.1979, z. Zt. unbekannten Aufenthaltes,
letzte bekannte Anschrift: Wul. Universitetska 54, Whg. 124, 89600 Mukatschewe,

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.

Die vorbenannten Dokumente können beim Jugendamt der Stadt Hückelhoven, Rathausplatz l,
Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 1.31, 41836 Hückelhoven während der üblichen Dienstzeiten
(montags bis freitags 08.30 bis 12.00 Uhr, montags bis mittwochs 14.00 - 16.00 Uhr sowie
donnerstags 14.00 - 17.30 Uhr) sowie außerhalb dieser Zeiten nach vorheriger Terminverembanmg
eingesehen und in Empfang genommen werden.

Zusätzlich wurde die öffentliche Zustellung durch nachrichtlichen Aushang an der Bekaimt-
machungstafel

im Rathaus der Stadt Hückelhoven, Rathausplatz l

bewirkt.

Hinweis:

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schriftstück als zugestellt, wenn seit dem Tag der
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Mit dieser Zustellung
können Frist in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

elhov^n, 29.09.2021ü
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